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vorläufig mit unſerem Urtheil zurü und überlaſſen das Gebiet der
Politik denen, die dazu berufen ſind, * In Ordnung zu bringen

Sei dem aber wie immer, lernen können wir alle von denen,
die vor uns waren. Vergeſſen wir nicht um Drange unſerer Kämpfe
Es Aben auch vor uns ſchon Menſchen gelebt. Es gab reiter,
Gottesſtreiter, die längſt vor uns Großes geleiſtet, die Schwereres
als wir geopfert und gelitten aben, ſo Großes, daſs wir Noth
aben, ihnen nachzueifern, und daſs wir er einen ſchöneren Lohn
hier auf rden erſtreben können, als die Anerkennung der Nachwelt,
wir eien die würdigen Erben jener großen Kämpfer und Dulder

Wenn dem o iſt, dann obliegt uUuns unter allen Umſtänden
die Pfli den geiſtigen Zuſammenhang mit thnen aufrecht und
das Vermächtni thre Beiſpieles in Ehren zu halten. Niemand
Uunter uns wird ein Pharao ſein wollen, der ni von o

ſeph weiß
Es kann aber weder Uns, noch unſere Vorgänger ehren, enn wir
bloß Im —— und Im Gedächtnis von ihnen wiſſen, aber nicht durch
die That zeigen, daſs wir ihr Wirken recht zu ſchätzen wiſſen Wenn
wir PS beſſer machen als ſie, dann werden ſie ſich gewi Im Jenſeits
arüber freuen, denn ſie freuten ſich chon In dieſem Leben ſo neid⸗
und ſe

0 über alles Gute, wie ES ihrem ho  erzigen Charakter
ntſprach Nur das würden ſie uns nicht verzeihen, wenn wir von
ihrem Beiſpiele abwichen. Darum dürfen wir ni von dem ver—
geſſen, was ſie uns gelehrt aben, und keinen der Wege verlaſſen,
auf denen ſie zum iege ſchritten. Findet uns der Herr der —
threm Beiſpiele treu, ſo wird ETL uns gewi mit demſelben Erfolge
belohnen, mit dem r ihre Treue und Selbſtverleugnung, ihr Opfer⸗
leben und ihre Frömmigkeit belohnt hat. Der Segen der ter
ru auf denen, In denen der Geiſt der dater ebt

Die Erhaltung Und Verwaltung des kirchlichen
Immobiliarbeſitzes.

Von Domcapitular Ir Mathias Höhler u Limburg ( Lahn.
„Die Uter der Kirche müſſen geziemendermaßen mit aller

orgfalt und em ewiſſen, Im Glauben an Gott, der alles le.und richtet, verwaltet werden. éan muſs ſie ferner verwalten Unter
der Aufſicht und Gewalt des Biſchofes Denn * iſt gerecht und
wohlgefällig bei ott und den enſchen, daſs die Uter der
Kirche ihr erhalten bleiben.“ In dieſen Worten der bekannten Synode
3u Antiochien V eneéaeniis vom ahre 341 (Can (Hefele,
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Conciliengeſch. 4 520) iſt kurz und bündig das oberſte Grund—
geſetz der kirchlichen Vermögensverwaltung, wie ſie dem Pfarrcleru
Uunter der Oberaufſicht des Biſchofs obliegt, zum Ausdruck gebracht.
Schier unüberſehbar ſind die Beſtimmungen der allgemeinen und
Particular⸗Synoden ber die Verwaltung des Kirchenvermögens.
Oie etzen alle als elbſtverſtändlich boraus, daſs dieſelbe von den
Biſchöfen und Rectoren der einzelnen Kirchen eführt werde, und
edrohen jeden Verſuch Kirchengut ſeinem Zwecke entfremden,
mit den ſchwerſten Strafen. Biſchöfe und rieſter haben in dieſer
Hinſicht nach dem canoniſchen E die Stellung und iegen⸗
heiten von Vormündern, deren unabweisbare Gewiſſenspflicht * iſt,
für die Erhaltung und zweckentſprechende Verwendung des ihnen
anvertrauten Vermögens orge tragen, wobei ſie namentlich auch
arüber zu wachen aben, daſs der 1  5  6 Immobiliarbeſitz Uun-

angetaſtet bleibe Denn die Immobilien und die koſtbaren Mobilien
der ſind EL, „EX quibus“. wie die berühmte Conſtitution
au II Ambitiosae vom März 1468 beſagt, Heclesiae.
monasteria t Pid 1064 reguntur, I1H1Hustranturque. t ministri
Sibi alimoniam vendicant“. mit anderen orten: Vom Immo⸗
biliarbeſi äng die xiſtenz der Kirchen, Klöſter und rommen
Inſtitute ab

Hand In Hand mit der kirchlichen Uchte auch die weltliche
Geſetzgebung ſo ziemlich aller Zeiten dieſen Beſitzſtand der 1
zu ſichern und vor jeder Verminderung oder Verſchlechterung zu
hewahren; und nicht bloß das, ſie beſtrebte ſich auch wenigſtens In
der älteren Zeit eine Vergrößerung thunlichſt zu erleichtern. Denn
dieſe Geſetzgeber giengen von dem richtigen rundſatze aus, daſs
Kirchengut auch rmengut ſei, und der Verarmung der Maſſen
durch nichts beſſer geſteuert werde, als durch eine gedeihliche Förderung
des kirchlichen Vermögens, deſſen Erträgniſſe 10 ſtiftungsgemäß zu
einem beträchtlichen Theile den Armen zugute Ommen müſsten
olge deſſen aſst das Decretalenrecht eine wichtigſten Beſtimmungen
über die Verwaltung des Kirchenvermögens Uunter dem ite.
10·r III) De rebus Heclesiae alienandis vel NOI, zuſammen, und
laſſen ſich ieſelben kurz ahin reſumieren: Was erhalten werden
kann, muſs erhalten bleiben; der Beſitzſtand der 11 darf nicht
geſchmälert werden. Der eitende Grundgedanke hiebei offenbar
der, daſs das Ziel der kirchlichen Vermögensverwaltung nicht ſo
ſehr die Erzielung einer möglichſt hohen Rente, ondern die weiſe
Erhaltung und Vermehrung des Beſitzes enn Uch nur mit mäßigem
Einkommen ſei Es läſst ſich aber leider nicht verkennen, daſs die
unruhige Finanzpolitik der neueren Zeit auch In die kirchliche Ver⸗
mögensverwaltung einzudringen ſucht 10 vielleicht ſchon mehr als
man lauben mo  L, eingedrungen iſt Das Capital äng d  1 den
Grundbeſitz zu verdrängen, eil eS äufig eine größere Rente einbringt.
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Man könnte das nun Ende erklärlich nden, eine Be⸗
vorzugung vor dem Grundbeſitze ſich in allen Kreiſen unſeres Volkes
ohne Unterſchied geltend ma Allein dem iſt keineswegs ſo un
der ländlichen Bevölkerung, wie beim Adel, altem wie m,
nde ſich vielmehr dieſes Streben nicht Da gibt man rotz aller
von ahr zu ahr ſtärker werdenden Klagen ber die Nothlage der
Landwirtſchaft nach wie vor dem Grundbeſitz den Vorzug und benützt
jede günſtige Gelegenheit, ſich arrondieren und auszudehnen. Warum
ſoll alſo die Ix  1  E Vermögensverwaltung eS anders machen? Und
Tenn adelige und bäuerliche Familienhäupter ſich lieber mit einer
geringeren ente aus icherem Grundbeſitze egnügen, als daſs ſie
ihr Vermögen In höhere Zinſen tragenden, aber auch umſo unſichereren
anderen erten anlegen, ſollten da die Organe der kirchlichen Ver
mögensverwaltung weniger Intereſſe für die Sicherheit des Beſitzes
ihrer Kirchen und fründen den Tag legen? Wenn 5 ſich
die Rentbarmachung kirchlicher Gelder handelt, man faſt immer
die Alternative Hypotheken oder Wertpapiere. Und da gute Hypo
theken, welche den für olche geltenden Verwaltungsgrundſätzen
genügen, immer ſeltener werden, ſo kauft man Wertpapiere. Allein
dieſe Dis junctive iſt falſch Es müſste heißen Grundbeſi U  P
Hypotheken oder Wertpapiere; und da würde nach altkirchlicher
Anſchauung dem Grundbeſitze unbedingt der Vorzug zu geben ſein.
In den Rechnungen der Localfonds, die niu ahraus ahrein prüfungs⸗
halber Geſichte lommen, finde ich bei den Kirchenfonds den Grund⸗
beſitz nur noch poradiſch hier und da vertreten; bei den meiſten
beſteht das Vermögen faſt ausſ

ießli in Hypotheken und öffent⸗
en Schuldverſchreibungen oder Börſenpapieren; und der wenige,
noch vorhandene Grundbeſitz ſchmilz trotz aller behördlichen Gegen—
anſtrengungen von ahr zu ahr mehr zuſammen. Das Pfründen⸗
vermögen hat, wenigſtens bei uns Lande, noch mehr liegende
Güter; aber auch da macht ſich das Beſtreben nach Umwandlung in
Hypotheken und noch mehr In ſonſtige Wertppiere immer mehr eltend
und eS bedarf nicht elten der ganzen Energie der kirchlichen Aufſichts⸗
ocganeé, der Veräußerung des Grundbeſitzes ſteuern

Bei dieſer Sachlage dürfte * angezeigt ſein, die en bewährten
rundſätze ber die Erhaltung und Verwaltung des kirchlichen
Immobiliarbeſitzes einer eingehenderen Beſprechung unterziehen,
und allgemeiner zum Bewuſstſein 3u bringen, Qami ſie allſeitig ent⸗
ſprechende eachtung uden, und der kir  1  6 Beſitzſtand nicht weiter
geſchmälert werde I unſeren politiſch hnehin unſicheren Verhält⸗
niſſen muſs 14 die orge ur die Sicherung der kirchlichen uter doppelt
nothwendig erſcheinen. Daſs liegende Uter Im engeren Sinne,
Grundſtücke jeder Art, ecker, Wieſen, Weinberge, Waldungen, owie
auch Gerechtſamen 20 den ſicherſten und ſolideſten EIt bilden, wird
von Niem inden ernſtlich beſtritten. Wenn dieſelben auch, wie die
franzöſiſche und andere Revolutionen, die kirchenpolitiſchen orgänge
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Im ſechszehnten und die Säculariſation zu Anfang dieſes Jahrhunderts
zur Genüge ezeigt aben, gewaltſam weggenommen werden können,
ſo ſind ſie doch den gewöhnlichen Wechſelfällen menſchlichen Beſitzes
nicht o El ausgeſetzt. eld und onſtige bewegliche Güter, deren
die Kirche übrigens auch bedarf, önnen geſtohlen, veruntreut, durch
Krieg, euer, Ueberſchwemmungen und andere Fahrniſſe vernichtet
werden. Hypotheken werden durch Zahlungsunfähigkeit der Uldner
und Sinken des ertes der Pfänder, Im Falle der Rückzahlung
durch längeres unfruchtbares Liegenbleiben der Capitalien, oder durch
deren trotz aller Vorſicht der Aufſichtsbehörden nicht ganz hintan⸗
zuhaltende Verwendung zu laufenden Ausgaben von Seiten unkluger
oder gewiſſenloſer Kirchenrechner zu Quellen vieler erluſte; ſonſtige
Wertpapiere ſind der Gefahr ausgeſetzt, durch Staatsbankerotte,
Kriege ihren ganzen Wert zu verlieren, oder wenigſtens
auf kürzere oder längere Zeit ertragslos zu werden. Der Grundbeſitz
aber bleibt, der oden behält ſeinen Wert; bei ſorglicher Bearbeitung
iefert ſeinen Ertrag; und wenn dieſer auch von vielen Um
ſtänden bedingt iſt, und dementſprechend ſteigt und ſinkt, Ein ahr ins
andere gerechne bleibt immer eine ente, die zu einer angemeſſenen
xiſtenz ausrei und von welcher die kirchlichen Bedürfniſſe be
ritten werden können, ſo daſs die, we dem Altare dienen, au
vom Altare thren Unterhalt empfangen. (1 Cor I 13.) E
Anforderungen der Apoſtel hierwegen E ergibt ſich Aus ſeiner
ahnung An ſeinen Schüler Timotheus (I 6, Habentes autem
alimenta C quibus tegamur, 18 COntenti Sunlus

ierzu OImm als weiterer run für die Bevorzugung des
Grundbeſitzes eitens der I  E., daſs durch ihn die kir Ver
mögensverwaltung dem unruhigen finanziellen Treiben des Capital⸗
beſitzes mehr entrückt und In einfacheren und maßvolleren Bahnen
gehalten ird Man braucht nur einen lick auf das heutige örſen⸗
weſen und die läſtigen Sorgen der renthbaren Capitalanlage, der

Verfolgung der zahlreichen Ausloſungen zu werfen 26., Um zu
begreifen, was das beſagen will In dem orgehen der Kloſter⸗
gemeinden haben wir ein ſprechende Beiſpiel für das, was in dieſer
Hinſicht der * und ihren Dienern eziemt und threm Wé
entſpricht Die Entwicklung de Kloſterlebens, von den älteſten
Zeiten bis auf die Gegenwart herab, baut ſich auf der umſichtigen,
friedlichen Bewirtſchaftung des Bodens auf Jede klöſterliche Gemeinde
erwarb ſich freies Grundeigenthum, welches threr xiſtenz die erforder⸗
liche materielle Grundlage gewährte.

Man wird nun hiergegen viellei einwenden, daſs das in
jenen Zeiten, eine Capitalwirtſchaſft wie die unſerigen nicht
gekannt, überhaupt nicht nders möglich geweſen ſei Was hätten
denn die On In egenden, we ſie erſt Urbar machen muſsten,
mit klingender Münze anfangen wollen. Allein die Conſolidierung
des Kirchengutes In Grund und bden nden wir nicht bloß mM
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den unbebauten Landſtrichen von Germanien, Gallien 2., ondern
auch In dem in cultureller Beziehung hochentwickelten Italien, In
Nord⸗Afrika, Egypten, Kleinaſien und Griechenland, mit einem
Orte In Ländern, In welchen das Capitalweſen ereits üppig
wucherte Schon in der Zeit der blutigen Verfolgungen beſaß die
Kirche liegende üter, und conſtituierten ich,‚ deren Eſt
ſichern, beſonders in Rom, die riſten zu Begräbnisgeſellſchaften,
deren Vorſteher der Biſchof war, weil dieſe Geſellſchaften ſtaats⸗
geſetzli die juriſtiſcher Perſonen hatten. Kaum aber ＋
Conſtantin der Verfolgung ein n gemacht, und der I reie
Erwerbsfähigkeit verliehen, ſo wurden ihr vermöge der un der
Kaiſer Und anderer reicher Wo  dter durch enkung und Erb⸗
einſetzung ꝛe. viele liegende Uter utheil, we durch gute Verwaltung
und Bewirtſchaftung zu erhalten und ihren Zwecken, nämlich der
Beſtreitung der Cultusbedürfniſſe, Erhaltung des Clerus und Unter—
ſtützung der Armen dienſtbar zu machen, ſie als ſtrenge Pflicht
betrachtete. Das Grundvermögen einzelner hervorragender Kirchen,
wie der zu Conſtantinopel, Alexandrien 20., vor allen aber des römiſchen
tuhles wurde ehr ausgedehnt; der etztere beſaß chon zur Zeit
Gregors des Großen in Italien ne ſeinen Inſeln In Afrika,
Gallien, Dalmatien und Illyrien, einen Grundbeſitz, der nach
auſenden von Quadratkilometern erechne wird

Ami begann dann auch die kirchliche und ſtaatliche Geſetz
gebung ihr Werk, dieſen Eſt ſicherzuſtellen, und vor jeder Ver⸗
äußerung zu eéwahren. In den ungezählten Beſtimmungen der
Päpſte und Coneilien hierüber aben wir einen eclatanten Beweis
für die Auffaſſung der Kirche ezügli dieſes Punktes; enn ſie
dieſen EI1 nicht für ſo wichtig zur vollen Löſung der Aufgabe der
11 gehalten, würden ſie ſich nicht Mühe darum gegeben
aben SOite betrachteten ihn eben als das unveräußerliche und Uun-

entbehrliche Patrimonium der1 Für die Auffaſſung der römiſchen
Kaiſer ierüber aber Aben wir Ein aſſi

E Zeugnis Im odex
Juſtinians (iib Tit II de Sacerosanctis eelesiis XIV) In dem
Eclaſſe der Kaiſer Loo (457 470) und Anthemius den
Präfecten Armaſius, welcher ſeinem Wortlaute nach hier angeführ
zu werden verdient. „Jubemus“. El 8 darin, „uUUlli Dosthac
Archiepiscop In hae Urbe gl acerOsanctae Orthodoxae CCIe-
Siae praesidenti, UulI1 Oeconomo, CUIl I7GES ecelesiastiea gubernanda
mandatur. 6886 acultatem, undos vel praedia Sive Urbana Sive
rustica. TEeS postremo immobiles. aut IN his praediis C(COlonos Vel
mancipia Constituta, aut AannOna8S Civiles Cujuscunque suprema
vel SUuperstitis Voluntate 20 religiosas cCcC˙dlesias devolutas. SUE
cujusque alienatrionis Specie d 9  9uE Tall S-
ferre personam; 8ed Etlam praedia dividere quidem, Colere.
AaugelEe t ampliare: NEC Ulli IiSdem praediis audere cedere;

Se téesta  I quocungue jure facto. 86 COdieillo vel
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80¹ nuncupatione, legato SEU fideicommisso, Aut. mortis Call.  SS8  88
donatione, aut al¹0 quocunque Ultimo arbitrio allt Certe inter
Viventes habita largitate, Sive COntraetu venditionis SEU donationis,
aut aAlio guocunque Itulo quisquam 20 Praefatam venerabilem
Heclesiam patrimonium SuuINI partemve Certam patrimonii In
ftundis. praediis SIVE domibus. VéI annonis, mancipiis t, COlonis
EOrumgque peculiis VOoluerit pertinere, in Con cussa 0munia
Sine 4 enitus immutatione COnserventur Scientes
Nulla 8151 0CcasioneE VGEI tempoOre, ad Vieissitudinem
benefieii COllocati. aut gratiae referendae donandi. VeIl Certe
romintibus VOolentibus alienandi aliquam
facultatem permissam; HLIEC 81 OMilES 6CU religioso
DISCOPO 6 OeconomoO Clerieci 1N POSSESSiOnum
alienationem Consentiant: CHIM guE 40 beatis8i
IIId Heclesiae jura bertinent., VEI bpOsSthac forte PEI/
venerint, tamꝗquam IPSam A CrosanCtam et religiosam
éecclesiam;, Mtacta COonvenit venerabiliter 6USs10Gd1Tr
Ut 816ut 1pS2 religionis 6 6 1 marter S.
11 ejus pbatrimonium jugiter 61VSICUIN 1laesum“ te

leſe Anſchauung von der Wichtigkeit und Unveräußerlichkeit
des kirchlichen Grundbeſitzes ieb, wie ſchon bemerkt, durch die

Kirchengeſchichte hindurch m der kirchlichen wie mn der ſtaat⸗
en Geſetzgebung maßgebend. Wir nden den Grundſatz, daſs der

ihr Beſitz erhalten leiben müſſe, In allen ſtaatlicherſeits ber
die Verwaltung des kirchlichen Vermögens erlaſſenen Vorſchriften,
ſcharf und beſtimmt ausgedrückt, und, ſeine Befolgung mögli
3u ſichern, jede Veräußerung die ielfach nur Unter ausgedehnten
Formalitäten erlangende Zuſtimmung der weltlichen Behörden
gebunden. Die Wichtigkeit der ungeſchmälerten Erhaltung dieſes
Beſitzes iſt eben 3u einleu  end, und * iſt nicht 3u viel behauptet,
enn man ſagt, daſs die Ausbreitung des Evangeliums, die Chriſti⸗
aniſierung der Welt 3u einem großen Theile auf ihr beruhte.
iſt auch natürlicher! Wenn ein weltliches Kriegsheer erobernd in erneGebiete zieht, chafft * ſich vor allem 0 die ihm als Stützpunkte für ſeine Operationen dienen, auf we * ſich gegebenen
alle zurückzieht, und von denen Qus * ſeine weiteren Züge Unter⸗
nimmt. Aehnlich hat die Kirche ihre friedliche Miſſion erfüllt, und
ihre Stütz⸗ und Operationspunkte bilden die Pfarrkirchen und Klöſtermit ihrem Grundbeſitz. Deshalb finden wir Im fünfzigſten Canon der
Wormſer Synode vom ahre 868 die Beſtimmung, daſs jede 11
wenigſtens einen Manſus ganz freien Grundbeſitzes, ern Gut
von ſolcher 1 haben ſolle, daſs S zum Unterhalte eines Man⸗
ſionarius, einer gewöhnlichen Familie inreiche; das erſtan
man nämlich Iim fränkiſchen El Uunter anſus Dementſprechendentwickelte ſich auch der 1*  1 Organismus überall auf der rund⸗
lage olid In liegenden Gütern dotierter Klöſter, Pfarreien und Bis⸗
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thümer; ihr ganzes Gefüge Ctam durch ſie eine Geſtalt; ihre
Biſchöfe, Kloſteroberen und Pfarre traten In das aatsweſen als
Repräſentanten eines beſonderen Standes ein, der nicht wenig zur
Conſolidierung der ſtaatlichen Gebilde beitrug und gerade dadurch
wurde auch die Verbindung zwiſchen Staat und Kirche eine ſo innige
und das deal des chriſtlichen Staates ſeiner Verwirklichung näher
gebracht. Ein lick auf die aatsweſen Iim chriſtlichen Mittelalter
zeigt dies mehr als zur Genüge. Ueberall nden wir die kirchliche
Hierarchie als beſonderen einfluſsreichen an Im Staatsgefüge
vertreten; und je ſtärker der 1  1  E Grundbeſitz war, deſto macht⸗
voller und das ſtaatliche eben durchdringender geſtaltete ſich
auch der Einfluſs der Freilich fehlte eS dieſer ellung der
kirchlichen Hierarchie nicht Schattenſeiten und Nachtheilen; denn
nichts Men  1  es iſt vollkommen und das und Heiligſte kann
miſsbraucht werden und ird uỹůé zu äufig miſsbraucht. Allein dieſe
Nachtheile ergaben ſich nicht Aus dem kirchlichen Beſitze ſe ondern

meiſt nur. eine olge des Eindringens unberufener Emente
In die kirchliche Bahn; wie eS 14, nur ern eiſpiel anzuführen,
»kannt iſt, daſs der Verfall der kirchlichen Hierarchie In
Deutſchland beim Usgange des Mittelalters um größten Theile
dadurch herbeigeführt wurde, daſs die höheren Beneficien als Ver⸗
ſorgungsſtellen für nachgeborene ohne de galten und ſo die
Leitung der 1 vielfach In die ande unwürdiger Ignoranten
gelangte. Wo dagegen tüchtige Männer, ahrha poſtoliſche Ober⸗
hirten die Biſchofsſtühle zierten, da wurde irken gerade durch
die Macht ihrer, von dem kirchlichen Grundbeſitze bedingten ſocialen
Stellung Im Staate ungemeſſen verſtärkt, und zu einer ue Uun-⸗-
nennbaren auf Jahrhunderte hinaus ſich erſtreckenden Segens. Und
das Gleiche gilt Im entſprechenden Maße auch von dem irken
tüchtiger Glieder der niederen Hierarchie; alle 1Eſe Männer
ehen reue Uſter des chriſtlichen Hausvaters. Und das iſt eine
olge des kirchlichen rundbeſitzes, namentlich In Unſerer
Zeit nicht betont werden kann. Der rieſter, der Pfarrer
auf dem an teht mitten Im Volke, Im lebendigſten Verkehre mit
ihm wenn daher ſein Hausweſen gut beſtellt und geleitet iſt, ſo
bildet ES die Muſterwirtſchaft für die Gemeinde; ein Beiſpiel,
das von ſe zur Nachahmung treibt und ſie auch n  8 Man
e ES von proteſtantiſcher eite, den Cölibat n der katholiſchen
Kirche auch deswegen zu verurtheilen, eil dadurch dem das
eiſpie muſtergültigen Familienlebens en  en werde Es iſt hier
nicht der Ork, auf dieſen Unberechtigten, von einer gänzlichen Ver—
ennung des katholiſchen Prieſterthums ausgehenden Vorwurf
antworten; das iſt aber gewiſs, daſs erſelbe zUum größten Theile ohne⸗
weiters hinfällig wird, enn das Hausweſen des Prieſters In wirt—
ſchaftlicher Beziehung. der Gemeinde al Muſter ient, was durch
eine gute Bewirtſchaftung des Pfarr⸗ und Kirchengutes ſo leicht
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herbeigeführt werden kann kenne zwar ſehr wohl den Eimwand,
den man die Selbſtbewirtſchaftung der Beneficialgüter durch
die Pfründeninhaber erhebt, indem man behauptet, dadurch werde
der Prieſter ſeinem eigentlichen mte entfremdet. EIn wie wenig
ſtichhaltig dieſer Einwand iſt, eweiſen die vielen vortrefflichen
Pfarrer, we ihre Uter ganz oder wenigſtens l

eiſe ſe
bewirtſchaften, und vor allem der Umſtand, daſs dieſe Selbſtbewirt⸗
ſchaftung, das farrgu in Weinbergen beſteht, durchweg die
ege iſt, ohne daſs die betreffenden Geiſtlichen dadurch weniger
tüchtige Pfarrer würden. Warum ſoll, was bei der Rebencultur
gilt, beim Feld und Gartenbau nicht möglich ein Ein vernünftiger
treuer Seelſorger wird unſchwer die ittel nden auch bei Selbſt

2
bewirtſchaftung ſeiner Uter ſeinem geiſtlichen mte vollkommen
gerecht zu werden; zuma eine derartige Beſchäftigung nicht bloß
geiſtig friſch erhält, ſondern auch vor vielen anderen Dingen be
wahrt, zu welchen on die Langeweile mancher Stunden und Tage
verleitet. Dieſe Andeutung möge genügen. glaube aher das
Geſagte kurz dahin zuſammenfaſſen können, daſs der Grundbeſitz
nach der Geſchichte und dem Geiſte, wie nach den Zwecken der 1  E,
ſowie In Rückſicht auf die Gemeinde die vornehmſte und wichtigſte,
und auch die richtigſte Art des kirchlichen Vermögens iſt

II
Hieraus ergibt ſich aber als unmittelbare nothwendige olge,

daſs eS ernſte Pflicht eines jeden Geiſtlichen iſt, den Grundbeſitz
ſeiner und Pfründe ſo viel als nur immer möglich, Uun
vermindert und in g9  em ertragsfähigem Stande erhalten, aAmi

nicht Ur irrationelle Bewirtſchaftung ausgeſogen, oder ſonſtwie
deterioriert werde.

Der Verwalter kirchlicher Grundſtücke wird demgemäß Im
Allgemeinen etwaige Wünſche und Anträge auf deren Veräußerung
zunächſt unter Hinweis arauf, daſs ieſelben threr Beſtimmung
gemã unveräußerlich ſeien, limine abzuweiſen aben Beruhigt
ſich aber der Antragſteller hierbei nicht, und erneuer ſein Geſuch,
ſo bleibt 3 prüfen, ob dieſes etwa derart ſei, daſs ES ein weichen
von der allgemeinen ege zuläſſig erſcheinen laſſen önnte. Nach
dem canoniſchen 2 dürfen nämlich kirchliche Grundſtücke Uunter
beſtimmten Vorausſetzungen veräußert werden, nämlich wenn eine

necessitas, dringende Noth es verlangt, oder videns
Utilitas. Ein offenbarer erheblicher Vortheil für die betreffende
Kirche ES wünſchen

er macht Hierzu ügen die Canoniſten wohl
noch als ritten run die Christiana charitas, wenn 68 ſich

Uslöſung Gefangener, oder die Unterſtützung von Armen bei
einer Hungersnoth, oder die Linderung einer anderen öffentlichen
Noth Z4. handele; allein dieſe Fälle können In unſerer Zeit, wenigſtens
Unter den beſtehenden ſtaatlichen Verhältniſſen In Europa kaum
mehr vorkommen, ſo daſs ſie füglich außer Betracht leiben dü

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift III 1896. rfen.  36
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Was die „dringende Noth“ angeht, ſo EL eS ſich von
ſelbſt, daſs hierunter In erſter Linie die verſchiedenen Fälle zu e⸗
greifen ſind, In welchen die Veräußerung Unter Androhung eventuellen
Zwanges verlangt wird, wie bei Eiſenbahn⸗ und Straßenbauten,
Uferregulierungen 2C odann ſoll dieſe Noth, nach dem En kirchlichen
Rechte auch dann als vorhanden gelten, wenn eine Kirche mit
hulden ela  E iſt, die auf andere Weiſe nicht gedeckt werden
können. Hierüber ſind Im Decret (4 genaue
Vorſchriften egeben. Zunächſt ird auch hier wieder der allgemeine
oberſte rundſatz betont, daſs der Immobiliarbeſitz der I ſo
ange als möglich erhalten werden mu „Ue quid immobile
alienetur VGI distrahatur“ Dementſprechend l * dann, daſs
zur Deckung drückender Schulden eventuell In erſter Linie twa
vorhandene überflüſſige Gefäße veräußert werden ollen, und zwarentweder ſo wie ſie ſind andere Kirchen (aliis 1oEeis VCIera-
Dilibus Oblata dentur) oder zuſammengeſchmolzen on irgend
wen (Vvel Onflata CUllibe ali˙i vendantur.) Kann aber die
aus dem UU ſolcher Geräthe nicht bezahlt werden, ſo ſoll zuerſt

fän von Immobilien atzgreifen und der Gläubigerderen Ertrag ich auf Capital und Zinſen anrechnen US 0
Uartam centesimae. Will der Gläubiger darauf nicht eingehen,ſo ſoll der Verwalter des betreffenden kirchlichen on vor dem
Biſchof und der Majorität ſeines 0  Ite. chwören, daſs die U
bezahlt werden mu und aus beweglichem Kircheneigenthum nichtbezahlt werden könne, und hiernach das Immobile wanzig Tage
lang dem Meiſtbietenden feilgeboten werden; finden ſich aber keine
Käufer, ſo möge eS dem Gläubiger einem durch genaue Ab⸗—
chätzung ermittelnden und ein Zehntheil der Toxſumme
erhöhten erte Uunter Zuſtimmung des Biſchofs und der Majoritätſeines apitels überlaſſen werden; aber nur In dem Falle, daſs das
Immobile Im Verhältnis zUum anderen Grundbeſitz der 1 In
ezug auf Ualität, Quantität und arauf ruhende Laſten von
mittelmäßigem Crte ſei, und der Gläubiger den Beweis iefernkönne, daſs die von ihm hergegebene Summe wirklich zum Beſtender 2 verwendet worden ſei; andernfalls ſei der Verkauf Uun-
giltig Hierzu emerkt übrigens die Gloſſe 5*  ed hodie tOto 006

Servatur de COnsuetudine.“
Des Weiteren iſt aus de eE aedifie. III. 48 der

Fall dringender Noth für den Verkauf kirchlicher Immobilien als
gegeben V rachten, enn eS ſich darum handelt „Populo indigenti
Per basilicarum institutione Salubriter Providere“. enn
die Einwohner irgend eines Ortes „Oratoriis 4 Videntur.“

Endlich ommt hier un Betracht de mmunit. III, 49 e⸗mäß welchem, wenn Städte oder Staaten n Noth ſich befinden, derBiſchof In Uebereinſtimmung mit ſeinem Capitel und mit Genehmigungdes Papſtes „Ubi Laicorum 11011 suppetunt facultates“ zur Linderung
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der Noth Aus dem kirchlichen Vermögen Servatis Servandis bei⸗
teuern (Vgl auch In INCUI C0.) Ob indeſſen zu ſolchem
we auch kirchlicher Grundbeſitz veräußert werden dürfe, läſst ſich
aus dem Wortlaute dieſer Deceretalen wohl kaum mit Sicherheit
ſchluſsfolgern, enn auch die Canoniſten dies mei lehren. Sei dem
übrigens wie immer; praktiſch ird dieſer Fall heutzutage ſchon
deshalb nicht mehr werden können, weil man der U den gr  en
ei ihrer uter längſt genommen hat, und was ihr an liegendem
Beſitze noch verblieben, verhältnismäßig ſo Unbedeuten iſt, daſs
alles zuſammen In den meiſten Qaaten wohl kaum hinreichen würde,
die Steuern auch nur ein Procent herunterzudrücken.

Wa erner die Nothwendigkeit der Schuldendeckung angeht,
ſo wird zu dieſem Ende unter unſeren eutigen Verhältniſſen ehen⸗
alls kaum mehr zur Veräußerung liegender Gründe geſchritten
werden müſſen; denn Kirchen und Gemeinden, E einigermaßen
anſehnlichen Grundbeſitz aben, pflegen nicht mit Schulden eld  E
zu ſein; wirklich, wie beiſpielsweiſe un Miſſionsgemeinden,
Schulden vorhanden ſind, da eS In der ege nicht bloß
Grundbeſitz, ondern auch noch vielen anderen Dingen, und
muſs zur Deckung ſolcher Verbindlichkeiten die Mildthätigkeit der
Gläubigen In Anſpruch genommen werden. Nur bei Klöſtern und
ähnlichen kirchlichen Anſtalten OImm anſehnlicher Grundbeſitz nicht
ſelten mit Schuldenbelaſtung vor; dort iſt aber dann der run
und en dem betreffenden Inſtitute ſeiner Erhaltung meiſt ſo
nothwendig, daſs ELY ohne Gefährdung der Exiſtenz des Ganzen nicht
veräußert werden kann. Aehnliches gilt bezüglich der Beſtreitung der
Koſten nothwendiger Kirchenbauten; auch da ird ſelten durch Ver⸗
äußerung von Grund und Boden zu helfen ſein; aber der Fall
rotzdem eintreten, ſo dem Verkaufe, natürlich Unter Einhaltung
der ſonſtigen Vorſchriften, kirchenrechtlich ni m Wege Es elben
alſo legli nur die an erſter Stelle genannten Fälle praktiſch, In
welchen bei Verweigerung des Verkaufes die Expropriation eintreten
würde les dies gilt indeſſen hauptſächlich nur bezüglich des ſo
genannten Dotalvermögens der Kirchen und Bene cten.

Anders dagegen verhält 8 ſich bezüglich ſolcher Immobilien,
welche, wie das leider ſo au vorkommt, als Pfandobjecte für
hypothekariſch angelegte kirchliche Capitalien bei eintretender Inſolvenz
des Schuldners angekauft oder angeſteigert werden muſsten, das
hingegebene Copital 3u retten In ſolchen, die Capitalwirtſchaft
unſerer Zeit grell illuſtrierenden Fällen, muſs zwiſchen Gebäuden
und Grundſtücken unterſchieden werden. Der Eſt der Tſteren
gereicht den kirchlichen Inſtituten der auf ihnen ruhenden
Laſten, der erforderlichen Reparaturen, der Schwierigkeit angemeſſener
Vermietung meiſtens ſo Um Nachtheil, daſs ihre baldige preis⸗
werte Veräußerung nur vortheilhaft erſcheint Bezüglich der Grund—

aber kann ſehr häufig der Fall eintreten, daſs ſie beſſer be⸗
36*
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halten werden. WarE die Hypotheke ſich gut, ſo wird dies aſt
immer der Fall ſein; und dann mag das threm Erwerb ver⸗
wendete Barcapital als In Grund und oden angelegt gelten, wie
‘eS 10 den allgemeinen Grundſätzen U  I  ber die I  1  E Vermögens⸗
verwaltung entſpricht Wenn jedoch die CT 4N eit entlegen ſind,
ſo wird ihre Veräußerung zweckmäßiger ſein In ſolchen d  en

ndeſſen der Verſuch gemacht werden, ſie der Kirche oder einem
Beneficium des Lageortes verkaufen, wenn daſelb vor⸗
handen und imſtande ſind, ſie käuflich zu erwerben; ſie leiben
dann auch ſo In kirchlichem Be itze

Betrachten wir nun den Fall der evidens Utlilitas Wenn, wie
das in der Gegenwart ſo äufig vorkommt, Laien, ſeien eS Einzelne
oder Corporationen 20 irgend enn kirchliches Grundſtück, eil ES zur
Arrondierung thre Beſitzes, oder aulichen oder gewerblichen
Anlagen bequem liegt, kaufen wünſchen, ſo ſind ſie nach dem oben
Geſagten Im allgemeinen und beſonders, ſie nUur den obrts
üblichen oder einen etwas weniges höheren reit bieten, ohne eltere
abzuweiſen.

Wird aher Ein verhältnismäßig oher rei eboten, ſo mag
die Sachlage naher geprüft werden. Hier erhebt ſich zunächſt die
rage, welcher Lel ein oher enannt 3u werden verdient Die
Beantwortung erſelben aber äng von der anderen ab, welcher
Preis als der gewöhnliche gelten hat, beziehungsweiſe wer dieſen
Lei beſtimmt und E Grundſätze dabei maßgebend ſind Die
axen werden heutzutage in der ege durch Feldgerichte, E
aus ſachverſtändigen Grundbeſitzern der Gemeinde Unter dem Vorſitze
des Ortsvorſtandes zuſammengeſetzt ſind, oder vereidigte Taxatoren
feſtgeſetzt Da aber beſtimmte Normen für die ſchätzung von
run und bden nicht beſtehen, die Grundſtücke innerhalb der
nämlichen Gemarkung oft ſehr verſchiedene üte aben, die Mög⸗
lichkeit, daſs ern cker früher oder ſpäter als Bauterrain benutzt
werden könnte, oder der Umſtand, daſs ereits thatſächlich Im
Bauberinge iegt, ſeinen Wert erheblich, oft ogar ganz erhöht,
ſo wird die Verläſslichkeit ſolcher Taxationen ielfach ſehr proble⸗
matiſch Habe ich doch chon mehr wie einmal aus dem Munde der
Mitglieder von Feldgerichten Unmtttelbar oder auf Umwegen die
Aeußerung vernommen, daſs Aus dieſen oder jenen mit dem erte
des betreffenden Grundſtücke ſich gar nicht In Verbindung
ſtehenden Gründen die ſchätzung bher oder niedriger feſtgeſetzt
worden ſei In ländlichen Gemeinden zumal, die einzelnenIFTRTRTRoooeoooiieR Familien mehr zuſammenhängen, wie mn Städten, Aben die Kauf⸗
luſtigen gar oft gute Freunde unter den Mitgliedern des Feld⸗
gerichtes, oder der Abſchätzungs⸗ oder Taxcommiſſion, die ihnen

zur Erreichung thre. Zweckes durch mögli niedrige TaxationenSTRNRTTR‚TNPNNTTNRNRNRNRRNRNRNRTRTRNRRRRNRRRRRR»»»ANRNRNNNNT behilflich ſind Die betreffenden kirchlichen Verwaltungsorgane, oder
beſſer die betreffenden Geiſtlichen werden aher ſolchen Abſchätzungen

WW.  808
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iemals blind vertrauen, ſondern ich,‚ natürli mit der gebürenden
Vorſicht, auch anderwärts bei zuverläſſigen Sachverſtändigen ber
den Wert des In Betracht kommenden Grundſtückes informieren,
und aneben ihre eigene Erfahrung zu 0 ziehen müſſen

Eine weitere rage geht ſodann ahin, wie viel der 9e⸗
botene rei den Taxwert überſteigen müſſe, ami evidens Utilltas
als vorliegend anzunehmen ſei und ein Veräußerung zuläſſig ELr;
ͤ„vI.n eine.

In dieſer Beziehung wird vielfach die infache Rentabilität ins
Auge gefaſst Nehmen wir den Fall 0  7 ein Grundſtück ſei b
Mark verpachtet; und eS komme Ein Liebhaber und biete einen Lei
von 1000 Mark Das Rechenexempel erſchein da ſehr einfach b
Mark 3/Hig capitaliſiert, rgeben 400 Mark; und 1000 Mark
30½ ausgeliehen, tragen eine Ahrliche Rente von Mark, alſo
zwei und ein halbmal ſoviel als aus der Verpachtung rzielt wird;

der Vortheilhaftigkeit eines olchen erlau wird alſo nicht
zweifeln ſein Ueberdies bleibt die Bequemlichkeit des Zinſenbezuges
3u beachten Die zwö Mark Pacht ſind, wenn der Pächter wie
gewöhnlich, ein geringer Mann iſt, oft nur ſchwer, und faſt nie
pünktlich Fälligkeitstermine erhalten; die Coupons der
betreffenden Obligationen über 1000 Mark aber braucht der Rechner
beim Herannahen des Einlöſungstermines nur abzuſchneiden, und

der Zahlſtelle, oder bei einem Bankhauſe präſentieren; der
Betrag wird ihm [Sbald anſtan

0 ausgehändigt. Die Concluſion
ſcheint demnach nur ſein zu können: verkaufen! Allein trotz alle  2  2
dem iſt In ſolchem Falle die evidens Utilitas Iim Sinne des canoniſchen
Rechtes, E zur Veräußerung des fraglichen Grundſtücke auto⸗
riſierte, keineswegs ohne eitere als erwieſen anzunehmen; die
rage muſs vielmehr noch weiter nach verſchiedenen Richtungen hin
genauer geprüft wer

Vor allem iſt nämlich nicht bloß der gerade beſtehende
Pachtſchilling, der infolge beſonderer Verhältniſſe ausnahmsweiſe
gering ſein kann, In Anſchlag zu bringen ondern leiben auch die
Güte des Bodens in ſich und die Pachterträgniſſe in rüheren
Zeiten In Betracht ziehen; ſind etztere oher eweſen, ſo können
die künftigen EI ebenfalls wieder ber die gegenwärtigen hinaus⸗
gehen, namentlich enn die Qualität des Bodens In ſich gut oder
gar vorzüglich iſt Wie manchesmal iſt mir ſchon der Fall vorge⸗
kommen, daſs die Pfarrangehörigen eine förmliche Verſchwörung
gebildet hatten, kirchliche Güter bei der öffentlichen Verpachtung
zu einem unverhältnismäßig niedrigen Preiſe In Benützung
bekommen, indem ſie dieſelben vorher förmlich untereinander ver⸗
theilten und den Schleuderbetrag feſtſetzten, welchen jeder für ſeinen
Antheil jeten 0  , ohne daſs ein anderer ihn abbieten dürfe Wenn
dann der Pfründeinhaber außerſtande war, die Uter In Selbſt⸗
bewirtſchaftung nehmen, und ES auch nicht darauf ankommen
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aſſen konnte, ſie einmal ein V  ahr lang brach liegen zu ehen ſo
triumphierte wohl der Ring Zuweilen aber elen die Betreffenden
auch durch das Eintreten unvorhergeſehener wiſchenfälle gründlich
hinein und muſsten ü  legli froh ſein, ſie die ELY und
Wieſen, auf deren Benutzung ſie um ebrigen angewieſen 7
durch recht beträchtli  6 Nachgebote zugeſchlagen erhielten.

Iomm PS ſehr auf die Lage de betreffenden Grundſtücke
ſt dieſelbe derart nahe beim Pfarrhauſe oder der Ir  L, daſs

der Beſitzer esſelben ur Errichtung von Bauten, manchmal zum
Betriebe oder zur Erweiterung von Wirtſchaſten 26., oder durch die
Art der enutzung des Terrains läſtig werden kann, ſo Em
ES ſich Uunter allen Umſtänden, dasſelbe der Kirche oder der Pfründe
zu erhalten, mag der gebotene Lei auch noch ſo hoch ſein Wie manche
der Kirche oder dem arrhauſe über die en äſtige arſchaft
iſt durch unvorſichtige frühere Verkäufe hervorgerufen, und kann viel⸗
leicht jetzt gar nicht mehr, oder eventuell nur durch ere Opfer
Aus der Kirchencaſſe beſeitigt werden. Gar viele äuſer dicht
nehen dem otteshauſe hat der Teufel auf früher kirchlichem Grund
und oden erbaut Man Ollte ſolch kurzſichtige Finanzpolitik auf
kirchlicher Seite nicht für möglich halten; ſie OImm aber thatſächlich
gar nicht ſo ſelten vor Namentlich müſſen ſich die Kirchen⸗ und
Pfarrvorſtände in Städten oder neugegründeten ſogenannten Miſſions⸗
ſtationen In dieſer Hinſicht die größte Vorſicht angelegen ſein laſſen,weil ſie früher oder ſpäter gar El In die Lage kommen können,
des Grundes und Bodens In der Nähe der Kirche oder des 11
hauſes dringend zur Vergrößerung der Kirche, Errichtung von
Wirtſchaftsgebäuden, katholiſchen Schulen, Vereinshäuſern oder klöſter⸗
lichen Anſtalten 20 3u bedürfen; denn enn das Terrain einmal
In anderen eſt übergegangen, ſo iſt 68 In der ege für immer
verloren. Speciell In Preußen iſt für die Gegenwart übrigens jeder
plauſible run zu Veräußerungen von Pfarrgrundſtücken
Ohen Preisangebotes durch das ſehr vernünftige und ankens
Erte orgehen der königlichen Staatsregierung chon Qami! be⸗
ſeitigt, daſs Mindereinnahmen Pachterträgniſſen durch ent⸗
ſprechende Zulagen Aus ſtaatlichen Mitteln, wenigſtens bis zur Höhe
des 0  kannten Normaleinkommens erſetzt erden.“ Für die etwaigen

Die brensiſche Regierung hierbei ganz und gar auf dem Boden
des allgemeinen Landrechtes, welches mit TL Schärfe für die Erhaltung 5
kirchlichen Grundbeſitzes eintritt, und ieg darin ein Stück ſehr geſunder Staats
ökonomie, die N der Conſervierung geſchloſſener mäßiger Gutscomplexe gegen
Üüber der modernen Zerſplitterungsſucht das größte A

*.

Ntereſſe hat Denn ni
iſt verderblicher für ein Staatsgefüge, Als ein beſtändiges Fluktuieren und

das Rückgrat ausgebrochen.
Parcellieren des Grundbeſitzes; dem Staatsorganismus wird damit gleichſam

Die atholiſche Kirche iſt ihrem innerſten Weſennach conſervativ; der ſtaatliche Conſervatismus hat n ihr ſeine tützeWird der 1 aber ihr Grundbeſitz entzogen, ſo verliert ſie einen wichtigenTheil 8 Fundamentes ihrer ſoeialen Wirkſamkeit. Ein lediglich aus der taat
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Ausfälle bei Gütern der Kirchenfonds aber wird eventuell die Ge⸗
meinde durch kirchliche Umlagen aufzukommen aben und dazu auch
mei ohne erhebliche Mehrbelaſtung der einzelnen Pfarrangehörigen
Im Stande ſein.

iſt ſehr zu erwägen, ob olche anderwärts begehrte 1  6
Grundſtücke nicht ſpäter noch 3 einem viel höheren Werte gelangen
können, eil ſie ſich für Bauzwecke eignen. Wer 0 vor bis

Jahren die fabelhaften Preiſe auch nUuL ahnen können, we
Grund und Boden gegenwärtig H den Städten und auch in Land  2
gemeinden infolge von Fabriksanlagen 2e rlangt aben Wir ſind
jedo bei weitem noch nicht auf der Höhe unſerer gewerblichen Ent
wicklung angelangt. edes ahr bringt weitere Entdeckungen auf
dem induſtriellen Gebiete, neue Unternehmungen im größten
0  abe hervorrufen; we Verſchiebungen der Wertverhältniſſe
aber dadurch veranlaſst werden können, läſst ſich zur Zeit noch gar
nicht überſehen.

Von allem dieſem aber auch ganz abgeſehen, widerſpricht
das Princip, auf welchem jeder Verkauf von kirchlichem Grundbeſitze
Unter ſolchen Verhältniſſen beruht, der ereits oben auseinander⸗
geſetzten altkirchlichen Grundanſchauung *  ber die Unveräußerlichkeit
des Kirchenvermögens, und Uhr naturgemäß auf eine ſchiefe ene,
auf welcher * keinen Halt mehr gibt, da deſſen Conſequenzen

einer Preisgebung allen und jeden kirchlichen Grundbeſitzes
überhaupt führen Und deshalb kann und darf S nicht unbedingt
maßgebend ſein

In 1 That, iſt denn, enn einmal größerer und leichterer
Rentenbezug entſcheiden ſoll, eine eſte Grenze 3u nden, bei welcher
ſolcher Mehrbetrag entſcheidend ſein ſoll Kehren wir unſerem
Beiſpiele zurück! Wenn der capitaliſierte Pachtbetrag des fraglichen
Grundſtückes 400 Mark beträgt, ſo ird eln Preis von 800 Mark,
der 2 Mark Zinſen erträgt, Ebenſa noch einen erheblichen Vortheil
caſſe beſoldeter Clerus wird niemals den Einfluſs auf die Erhaltung de  8
Autoritätsprincipes im X  Solke und die Fernhaltung revolutionärer Gelüſte
langen, wie ihn eine feſtbepfründete Geiſtlichkeit ausübt. Das zeig ich
Genüge un Frankreich, die Beraubung der Kirche ähren der Revolutions⸗
periode auch nach dieſer Richtung hin die ſchlimmſten Folgen äußert. In Deutſch
Qan Wwar nan u Bezug hierauf umſichtiger: die Säculariſation — Anfang
unſeres Jahrhunderts ieß die eigentlichen Pfarrgüter unangetaſtet. ch ſehe
daher M dem oben berührten Vorgehen der preußiſchen Regierung ein höchſt
erfreuliches Fortwirken jen geſunden Gedankens und kann auch von dieſem
Standpunkte aus dringend zur ungeſchmälerten Bewahrung des kirchlichen
Grundbeſitzes rathen. Wohl bin ich mir darüber klar, daf  8 dieſe Mahnungen,
wie überhaupt der ganze gegenwärtige Aufſatz nter en heutigen Verhältniſſen,M welchen die Klagen Üüber „die Nothlage der Landwirtſchaft“ Iun Parlament
und Preſſe von Tag 5 T  ag ärger werden, etw ſonderbar klingen 9
Da  7 ficht mich aber wenig an; die Politit der Kirche kennt da Leben don der
Hant n den Mund nicht —  HV iſt fernſehender; und eine vernünftige innereStaatspolitik muſs das gleichfalls enn.
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bieten. Warum ſollte alſo das Grundſtück nicht auch 800 Mark
feil ein Und wenn 800 Mark, nicht auch 600 Mark
und ſchließlich gar 400 Mark? Wie oft ſind miu chon Geſuche
von Kirchenvorſtänden Genehmigung der Veräußerung kirchlicher
Grundſtücke Unter die ugen gekommen, für E ediglick die
feldgerichtliche Taxe geboten war; ern ebot, worin die Geſuch
ſteller einen vollkommen ausreichenden run. für die Zuſtimmung
der Behörde erblickten. Die Vortheile bequemerer Zinserhebung,
geringerer Verwaltungsmühe 4 lieben 10 immer noch Und
wenn man bedenkt, wie viele Pfarrer und ſonſtige Pfründe⸗
nhaber erſt Aam Ende des V  ahre  8  V, oder gar Im nächſtfolgenden

ihrem Gehalte aus Pachtgeldern oder veräußerten Crescenzen
der Beſoldungsgüter gelangen, wie hart und Im Intereſſe der
Paſtoration oft geradezu unthunlich * für ſie iſt, von thren
Pfarrkindern rückſtändige Beträge eventuell executivi betreiben
I laſſen, wie manchmal durch Säumigkeit oder gav Inſolvenz der
Pächter recht bedeutende Beträge verloren gehen; iſt dann nicht
chon allein der ſichere pünktliche und unverkürzte kzug der Zinſenein erheblicher, und ſehr wichtiger Vortheil? Warum alſo nichallen kirchlichen Grundbeſitz verſilbern und in Staatspapieren
legen? Man wird vielleicht entgegnen, eS ſei dies Conſequenz⸗macherei; jeder in ſich auch noch ſo ahre Grundſatz könne, wenn
man eine Folgerungen ausbeute, unrichtigen üſſen führen
Im vorliegenden Falle ſei eben Maß zu halten und eine Grenze
3u ziehen; und letzteres iege den Aufſichtsbehörden ob

Allein Ami kommen wir keinen Schritt weiter; denn S
handelt ſich 10 gerade darum, dieſes Maß zu finden; und das iſt
ſozuſagen unmöglich, weil eben bei Annahme des falſchen Principskein Maß mehr nden iſt Auf einer chiefen Ebene gibt P8
keinen natürlichen Halt Die kirchliche Aufſichtsbehörde aber kann
nicht willkürlich verfahren, ondern iſt ezügli ihrer Entſcheidungenin Fragen der Veräußerung kirchlichen Grundbeſitzes die Be⸗
ſtimmungen des canoniſchen Rechtes gebunden, 2 den rundſatzdes 166 mit aller Schärfe vorſchreiben und nirgends die jeweiligeHöhe der erzielbaren Rente Afur maßgebend ſein laſſen, ob das Kirchen⸗
vermögen In Grundbeſitz oder Iin Capitalien anzulegen ſei Wenn
ES alſo trotzdem El eine evidens Utilitas vorliege, dürften11  1  6 Güter veräußert werden, ſo muſs die Auslegung dieſesoffenbaren Nutzens immer ſo geſchehen daſs QAbet der berſte
Grundſatz, das kirchliche Vermögen ſolle möglichſt In Grundbeſitzangelegt ſein, intact bleibt Wird dies aber feſtgehalten, ergibtich, wie die nachſtehenden Erörterungen erweiſen werden, eine ganzandere Beſtimmung der Evidens Utlilitas

In erſter Linie Iomm für unſere rage in Betracht das C&DSine exceptione, ſowie das nächſtfolgende: Terrulas Iim Decret
E 52 und 53 XII du 2.), welches folgendermaßen lautet
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Sine EXCeptione decernimus, II S quis Episcopus de
Tebus cclesiae SUa4S quidquam donare VvSI COMIMU-=
tare Vel vendere audeat: NI.  8  1 Orte aliquid GOrum faciat

meliora prospiciat t CUu Otius Cleri ractatu atque II.
S6ESU 10 eligat, quod 11011 Sit dubium profuturum écclesiae.
Episcopus rebus CClesiae tamquam commendatis. tamquam
propriis UtatuUr Irrita EnIM episcoporum venditio t commutatio
Tel écCclesiastieae érit absque (COonniventia t SUbscriptione Cleri-

Hierzu fügt Gratian bei: Item domus Urbium Vol Castrorum.,
guae écclesiae plus incommodi JualII Utilltatis afferunt, 166
reetoribus CCClesiarum vendere Vel cCOommutare

Terrulas aut vineolas eXiguas et CCelesiae minus Utiles
aut onge Dositas Dar VaS epPiscopus sine (COnéilio ratrum (81

V t) distrahendi nabeat potestatem.
Gratian: Servos quoque fugitivos. qul revocati retineri IIOII

possunt, similiter episcopis distrabere 1Ce
Die beiden Capitel ſind einem Schreiben Leos die

Biſchöfe Siciliens entnommen An der gleichſam zur
Warnung für alle Betheiligten das allgemeine Verbot der Ver⸗
äußerung kirchlicher Uter in welcher Form immer * geſchehen
möge: ſei 68 durch enkung, Tauſch oder Verkauf, in ſchärfſter
Form sSine exceptione. Daran chließt ſich ſodann die Ge⸗
attung einer usnahme: 181 OT Iiquid horum faciat Ut
meliora prospiciat, t 10 eligat, quod IIO 81t dubium PO-
Uturum CCclesiae. Zu dieſem etzteren Comma gibt die Gloſſe
einen ſehr bemerkenswerten Commentar, indem ſie die rage auf⸗
wir ob eS denn nicht genüge, daſs das Veräußerungsgeſchäft In
nutzbringender Weiſe nur begonnen werde, und darauf antwortet
nein, denn da die Kirche einem ündel gleichzuhalten iſt, ſo enügt
ein nutzbringender Anfang nicht, wenn ſie nicht wirklich bereichert
worden iſt; ES müſste denn das betreffende Object auf natürliche
Weiſe oder durch ein Erdbeben zugrunde gegangen ſein erlangt
wird alſo hiernach zur Giltigkeit einer jeden Veräußerung, daſs der
Utzen der1 nicht bloß erſtrebt, ondern daſs die 1 durch ſie
wirklich bereichert werde Was aber das edeutet, die
werde bereichert, ergibt der gewöhnliche Sprachgebrauch. Wenn
jemand ein Vermögen von Mark beſitzt und fünfzig oder
hundert Mark dazu erwirbt, ſo wird P8 Niemand einfallen, zu
ſagen der Betreffende ſei dadurch bereichert worden. Der Com⸗
arativ reicher hat als ſeinen Poſitiv nicht den Begriff irgend welchen
Beſitzes, ſondern den eines reichen Beſitzes, und beſagt deshalb
naturgemäß, daſs der Kirche durch die Veräußerung nicht bloß
Ein beliebiger Mehrbeſitz, ondern ein großer, ETRn reicher Mehr⸗

zutheil werden mu Ein paar hundert Mark begründen
aber wahrlich keinen reichen Mehrbeſitz.
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Da ES nun aber vorkommen kann, daſs ein kirchlicher Ver
walter ein Veräußerungsgeſchäft abſchließt, welches eine wirkliche
Bereicherung des betreffenden on er rhoffen ließ ſie aber
thatſächlich nicht herbeiführt, ſo wir die Gloſſe die weitere rage auf,
ob in ſolchem Falle die Veräußerung giltig bleibe oder nicht, und
antwortet wenn die Kirche zwar nicht reicher geworden, aber auch
keinen Schaden erlitten habe, ſo bleibe der einmal abgeſ

oſſene
Vertrag In Kraft; denn 8 genüge dann, daſs wenigſtens ni
zum Schaden des Gotteshauſes geſchehen ſei; der Umſtand, daſs EeS
nicht ärmer geworden, werd  9 Unter ſolchen Umſtänden Amt die
Irritation des Vertrages nicht herbeigeführt werden müſſe ſointerpretiert, als obh eS reicher geworden ſei Unſere Decretale beſagt
alſo folgendes: Im Allgemeinen iſt jede Veräußerung kirchlicherUter ſtrengſtens unterſagt. Eine allenfalſige Usnahme mag nur
der Fall bilden, daſs dadurch eine Bereicherung der 1 erſtrebt
wird, und der en von vorneherein mit (natürlich mindeſtensmoraliſcher) Gewiſsheit feſtſteht; andernfalls iſt die Veräußerungunerlaubt und ungiltig. trotzdem aber einmal eine Ver⸗
äußerung, die von Anfang von icherem großen en rſchien,ſich ſpäter als keine herausſtellen, E iſt unterſcheiden; ergibt
ſich auch kein Schaden daraus für die E, ſo behält der Ver
kaufscontract ſeine Giltigkeit. Urde aber ein Schaden daraus ELT;
wachſen ſo iſt aberma zu unterſcheiden: en der Schaden
durch unvermeidliche Naturereigniſſe, ſo bleibt der Vertrag giltig;andernfalls wird enr ungiltig.

Beſonders hervorgehoben wird ſodann der Fall, enn eine
47 irgendwo Häuſer beſitzt, die ihr mehr zur Laſt als zUumNutzen gereichen, und reſolviert, daſs olche Beſitzungen, enn die Nothdränge, mit Umgehung der n vorgeſchriebenen olemnitäten auchohne weiteres erkau oder vertauf werden dürften; leſe Bemerkungrattan ründet ſich auf das C&D in Unſerer Causa und
Qaestio. welches vom Symmachu 111 Synodo tertia errührund die Ueberſchrift Uhr Praedia (Eeclesiae IIOII liceat apaealienare. lautet wörtlich: Non liceat apae praedium CCle—
814⁶ alienare aliquo modo bTO aliqua necessitate: NEGC IN
ruCEtUum TUura dare. NiSi tantumm0Odo domos, guaEe 11 quibus-Urbibus 10H modiea impensa SUstentantur Gua lege Omne
Custodes adstringantur; Ut donator. AaCCUSatOr venditor honorem
perdat Et qul sUbscripserit. anathema Sit, CU E qui VEI
qui recepit, Nisi Estituatur Lieeat etliam quibuslibe écele-
Siastieis personis COontradicere et CU  — fruetibus alienata 16—
508 Guod IIOII modo II Apostolica servandum écclesia,verumetiam Universis éCClesiis PEIL provincias quidem dieitur
(COnvenire.

Au hier Uden wir wieder an der Spitze der Ausnahme⸗Erlaubnis das ſtrenge, ogar dem Papſte gegenüber etonte allgemeine
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Verbot jedweder Veräußerung kirchlichen Grundbeſitzes, und zwar
In einer Weiſe, we die ernſteſte Beachtung verdient. Der Papſtſoll nämlich In keiner Weiſe und keiner 0  age willen ein
kirchliches Grundſtück oder deſſen Nutznießung veräußern dürfen.
Dasſelbe Verbot wird dann auf alle Verwalter kirchlicher Uter
ausgedehnt; der Verſchenker, Verkäufer oder Zwiſchenhändler aber
ſoll ehrlos, wer zuſtimmt excommuniciert werden, mit dem Verkäufer;und dieſelbe Strafe ſoll den Käufer treffen, EL nicht reſtituiert.
0  Q.  eder Geiſtliche ſoll legitimiert ſein, die Veräußerung Einſpruch
* rheben und das veräußerte Grundſtück ne den ertragenen
Früchten auf dem Klageweg zurückzuverlangen. Und das ſoll füralle Kirchen ohne Ausnahme gelten. Nur wenn * ſich Häuſerhandelt, 8 eineI in einer (und natürli auch auf
dem Lande) eigen hat, und deren k1 ihr der mit threr
Unterhaltung verbundenen Koſten zum Nachtheile gereicht, ſoll eine
Veräußerung zuläſſig ſein, ſelbſtverſtändlich nur in dem Falle, daſs
ein entſprechender Lei dafür Tzielt werden kann. Aus dieſem
ganzen ontexte ergibt ſich alſo, wie das was Schulte In ſeinem
Syſtem des allgemeinen katholiſchen Kirchenrechtes) Im Anſchluſſe
hieran bemerkt, nämlich: daſs überhaupt jetzt Kirchenvermögen ohne
Zweifel oft beſſer In Capitalien als In Grundſtücken angelegt werden
könne, nur mit ſehr großer Einſchränkung aAngenommen werden darf
Denn beſſer mag das wohl inſofern ſein, als der Zinſenertrag zur
Zeit ein höherer iſt aber icherer und dem Geiſte der Kirche ent⸗
ſprechend gewi nicht

Hieran chließt ſich endlich als weitere usnahme die Geſtattung
der Veräußerung leiner Parcellen von Grundſtücken, Weinbergen 26,
E ſich oder weil ſie weit entlegen ſind, der Kirche geringen
V  en bringen Für klein aber ſind nach der Gloſſe olche liegende
Gründe 3u erachten, deren Wert den Betrag von Solidi, alſo (cirea

Thalern nicht Überſteigt. ezügli ihrer gilt demnach au da
unbedingte Veräußerungsverbot nicht verſchleudert dürfen ſie jedo
natürli nicht werden; ielmehr muſs auch ihr Verkauf der 1
erheblichen Nutzen bringen.

Wann kann alſo nach dem Geſagten eine Veräußerung von
erheblichem U  en erſcheinen? Einmal enn das betreffende rund⸗
ſtück an ſich klein und ſein Beſitz für die Kirch  E zUum Mindeſten
nicht von beſonderer Bedeutung, ondern eher unbequem und läſtig
iſt öne, nahe un bequem bei der Kirche oder Im Tte oder
ganz in der Nähe gelegene Grundſtücke dürfen demnach Unte keinen
Umſtänden weder ganz noch eilweiſe veräußert werden. weiten
enn die wohlbegründete Aus ſicht beſteht, daſs für den TID ein
vortheilhafter gelegenes oder onſt beſſeres, jene Unbequemlichkeiten
nicht bietendes Grundſtück für die Kirche erworben, und QAmt ihr

20 Gieſſen 1856 563 Anm.
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Grundbeſitz In ſeiner ſeitherigen Ausdehnung erhalten werden kann.
ſt aher, wie dies in Städten meiſten der Fall ſein wird, der
geſammte Grundbeſitz der Gemarkung in feſten Händen, ſo gilt auch
für die IV unbedingt der rundſatz: tene quod 68 Drittens
endlich, wenn der reis, welcher für eln und Ur ſich ohne
Verletzung der allgemeinen Vorſchriften veräußerbares Grundſtück
geboten wird, ein unverhältnismäßig oher und die Summe auch
In ſich eine beträchtliche iſt Denn enn der aus der Ver
äußerung zu erzielende rel überhaupt nur eine eringe Summe,
einige hundert Mark etwa, ausmacht, ſo iſt von vorneherein die
Möglichkeit ausgeſchloſſen, daſs der ein erheblicher orthei
aus dem erwachſe Denn ſie gäbe dann ein Grundſtück
her, das ihr bis dahin etwa zwei bis drei Mark jährlichem
Pacht ertragen, und würde afur eine enteé von ſechs bis zehn
Mark eintauſchen, was ihr er keinen erheblichen en bringen
kann. Nur In einem Falle könnte die Sache ſich anders geſtalten:
wenn nämlich der Pfarrer als umſichtiger Mann glei einem guten
Hausvater P8 nach Lage der Verhältniſſe für angezeigt erachtete,
planmäßig einen El des Grundbeſitzes ſeiner Kirche oder Pfründe
zu veräußern, nicht uU einige Mark Zinſen mehr einzunehmen,
ondern aus dem Erlöſe von weniger en, oder abgelegenen
Arcellen beſſere, größere omplexe von Pfarr⸗ oder Kirchengut
anſtoßende Grundſtücke durch au oder au zu erwerben, und
ſo den kirchlichen Eſt arrondieren. Dazu gehört aber reilich
viel Her und hingebende Umſicht, und vor Allem, aſs der
Geiſtliche ſich wahrhaft als mit ſeiner ermählt, und als thren
treuen Bräutigam nſieht, der ihr bis zum Ende ſeiner irdiſchen
ufbahn unauflöslich verbunden leiben will Bei dem in unſerer
Zeit immer mehr gebräuchlich werdenden Wechſeln der Beneficien
wird dieſe ideale, echt kir  1 Auffaſſung indeſſen Ei zurück⸗
gedrängt, da der Prieſter ſich In jüngeren Jahren daran ewöhnt,
ſeine „Anfangsſtelle“ al einen Poſten zu betrachten, den EL nur
olange behält, als EL einen „beſſeren“ nicht zu erlangen vermag,
ve  0 auch kaum die Intereſſen esſelben mit jener hingebenden,
ſorglichen Liebe wahrzunehmen begeiſtert ſein wird, we für olche
Sorge erforderlich iſt Wenn eLr dann aber in vorgerückten Jahren
zu einem ihm ſo ziemlich zuſagenden Beneficium elangt iſt, dann
macht ſich vielfach das Bedürfnis nach Ruhe geltend, welches vor
größeren Unternehmungen zurückſchreckt. Was demgegenüber der Feuer⸗
eifer jugendlicher Begeiſterung zuſtande 3u bringen vermag, das ehen
wir dem raſtloſen, oft ahrha rührenden Bemühen der vielen
jungen rieſter, die von thren Biſchöfen In neugegründete Pfarreien
geſchickt, alle ihre Kräfte aufbieten und ſich manchmal förmlich auf⸗
reiben, einen lebenskräftigen Seelſorge⸗Organis mu mit Kirche,
Pfarrhaus, ule, Vereins und Krankenhau ſchaffen Das
ſind wahrhaft erhebende eiſpiele aus dem eben und Streben
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thatenfriſcher Prieſterſeelen; was ſie fertig bringen, und was ſie alles
erdulden, rem iele zu gelangen, das weiß ott allein,
der ihre Uhen und Sorgen enn und ermiſst, und ihnen auch
dereinſten thren Lohn In vollgerütteltem Maße penden wird.“)

Was die kirchlichen Gehäude angeht, ſo müſſen dieſe natürlich ehen⸗
falls, ſoweit ‘S ſich um Kirchen, Kapellen, Stationshäuschen, Dienſt⸗
wohnungen für Geiſtliche, Küſter und Lehrer, Oekonomiegebäude,
Schulen Vereinshäuſer, Krankenhäuſer 4 Kinderbewahranſtalten
Ordensniederlaſſungen 20 handelt, E Im kirchlichen Beſitze erhalten
werden. Eine Hauptaufgabe für den Geiſtlichen iſt 8 hierbei, auf den
baulichen Zuſtand der Gebäude, namentlich des Gedäches, der unda⸗
mente, Fußböden, Thüren und Fenſter, äden, des äußeren erputzes,
der Dachrinnen e. zu a  en Es waäre ſehr bedenklich, wenn
man ſich da auf die ſogenannten jährlichen Baureviſionen verlaſſen
wo  85 denn dieſe werden nicht ſelten ſehr oberflächlichn
Der Geiſtliche darf eben die Mühe nicht ſcheuen, ſe des efteren,
namentlich nach heftigen Stürmen, ſtarkem egen oder neefa

Mögen meine Alteren

＋ hochwürdigen errn Confratres mn dieſen Be
merkungen nicht eine unliebſame Kritik, ſondern eine beſcheidene Bitte ſehen,
welche die iebe zur1 und ihren E. Zielen, I welcher ich mich mit ihnen
eins weiß, mir eingibt. 2  2  luch den eifrigſten Prieſtern, oder beſſer vielleicht gerade den
eifrigſten kann leicht der Gedanke kommen, ihre 1 ſo ausſchließlich der Seelſorge
M engeren Sinne zuzuwenden, daſs dabei die Verwaltung der kirchlichen
Temporalien als en läſtiges, ernde Onus Noth leiden muſs Dieſe Auffaſſung
ihrer Aufgabe wäre  *2 aber einſeitig und bedenklich; denn hier gilt Es, das eine thun,
das andere nicht laſſen. Das apoſtoliſche. Wort NEnO militans Deo, implicat

negotiis saecularibus, Ut El placeat, CUI probavit (2 Tim 2:4 hat
nicht den Sinn, daſs der Prieſter der Sorge für die äußere kir Ver
waltung ſich entſchlagen und ſie ſeinem Kirchenrechner überlaſſen önne
Nicht dieſer, ondern der Pfarrer räg vor Gott die Verantwortung für dieſe
Dinge, welche keineswegs negotiaà saecularia, ondern gleichfalls negotia Dei
ſind ch bin der E der den Prieſter zUum weltlichen Verwaltungsbeamten,
OVie ihn der Joſephinismus großgezogen, machen möchte Aber ebenſowenig kann
ich e billigen, penn der Pfarrer die Verwaltung der Temporalien ſeiner Kirche
und Pfründe außeracht läſst; denn die olge davon wird zuletzt auch die Be
nachtheiligung ſeiner rem ſeelſorglichen Thätigkeit ſein. Der Pfarrer iſt aus⸗

im eminenteſten Sinne 5 Wortes Und wie der Mann gewiſs kein guter
Hausvater wäre, welcher ſich bloß die Erziehung ſeiner Kinder kümmern, und
darüber die Sorge für da äußere Wohl der QAmilie vernachläſſigen wollte, ſo iſt
auch der kein guter Pfarrer, welcher ſich der guten Verwaltung der kirchlichen
Temporalien nicht annimm un ideales Vorbild n dieſer Beziehung iſt der heilige

Gregor Große, der neben ſeiner Sorge für die geiſtlichen Intereſſen
der Kirche, ſich auch der Verwaltung threr weltlichen Angelegenheiten mit hin
gebenſter Treue widmete. „Sit Rector,“ o beginnt das ſiebente Capitel des
zweiten Theiles ſeines goldenen Büchleins de Pastorali CUra, „internorum Anl
I exteriorum CCupatione 0 minuens, xteriorum providentiam 1 interio-
IUIII Sollicitudine —0 relinquens: Ut EXxterioribus deditus ab intimis
COrruat, aut S80lIIS interioribus OCcupatus, fOris debet, proximis LoOon

impepdat.“ Und wenn auch der Heilige hier unter dem Ausdruck interiora U⸗
zunächſt das innere Leben 5 Seelſorgers . Im Auge hat, E zeigt doch
Un ſein eigenes eiſpiel, daſs amit ebenſo eine ehre bezüglich der Sorge
5 Pfarrers für die äußeren Intereſſen ſeiner 1 geben wi
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allüberall nachzuſehen und dafür orge zu tragen daſ
allenfallſige Schäden ohne Säumen repariert werden Gar manche
ſchwere Ausgabe für größere Reparaturen wird dadurch der Kirchen⸗
caſſe Erpart werden. Wenn :maa In den Prieſterſeminarien,
wenigſtens ſog praktiſchen Curſe den Alumnen ber
die ordnungsmäßige Unterhaltung der Gehbäude
n

eiſung ertheilte ſo würde ich das für Elne ehr
praktiſche Einrichtung halten die er ihre ziffer
mäßig berechenbaren Früchte tragen würde Man
braucht nicht gelernter Baumeiſter 3u ſein ́um das Nöthige auf
dieſem Gebiete ſich 0 Solche Kenntniſſe ſind aber umſ
wichtiger als PS bei den eutigen Zuſtänden den Bauhandwerken
oft geradezu unerläſslich iſt, den Arbeitern, die 10 zumeiſt nUur
Geſellen, und oft leider nicht einmal das ſind, beſtändig undcharf
aufdie Finger zu ehen weiß es aus elgener, langjähriger
Erfahrung, Dle eS da zugeht, und könnte intereſſante Belege zu
Utzenden anführen

Handelt eS ſich ſodann ́um andere ebäude, deren Eil
ein Kirchen⸗ oder Pfarrfonds 20 nUur zufällig nfolge Zwangs⸗
lage gekommen ſo gilt das früher ereits Bemerkte daſs man ſie
thunlichſt bald wieder veräußern moge Namentlich aber müſſen die
Kirchenvorſtände ſich Uten olche Gebäude als Unterpfänder für
hypothekariſche Darlehen anzunehmen enn etztere nicht durch
mit zu verpfändende ertragsfähige Grundſtücke ausreichend gedeckt
EL cheinen Man macht dabei der ege unangenehme Erfahrungen
Einſam gelegene Gebäude beiſpielsweiſe Mühlen Hammerwerke 2
ſollten grundſätzlich ausgeſchloſſen ſein Denn müſſen olche Pfandobjecte
veräußert werden —7 findet ſich äufig kein Käufer und auch nicht
einmal ern paſſender leter und wa will man dann mit ihnen
machen? Der betreffende 1  1 On hat den Schaden ber
auch ezügli der Grundſtücke iſt die Vorſicht nicht zu verſäumen
daſs von Zeit zu Zeit 33  ber thren actuellen Wert genaue
Informationen einziehe Wie manchesmal iſt 68 miu chon vorge—
kommen, daſs enn olche Grundſtücke zur Zwangsverſteigerung
kamen der 10 bei ettem nicht das Arlehen Eeil die
Urſprüngliche feldgerichtliche Toxe nicht erzielt wurde Beim Nach
forſchen erhielt man die magere Entſchuldigung, die TYn 20 ſeien
eben IM erte geſunken oder — ertragsfähig geworden Des
halb kann üch den kirchlichen Verwaltungsorganen nunr
ringen rathen, uvn gewI ſen Zeiträumen eine General⸗
reviſion der hypothekariſchen Unterpfänder vorzunehmen;
And eventuell auch deren Ausſaugung 20 voO
S  élten herabgekommener oder E Inniger Beſitzer
oder Pächter einzuſchreiten Wenn verpfändete Gebäude
deterioriert werden ſo ergeht äufig die Pfandgläubiger von
Seiten der weltlichen Behörde die amtliche Mahnung, ſich
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vorzuſehen; bei Grundſtücken aber pflegt das nicht 9e⸗
cConsules!
ſchehen; und doch Are eS hier nicht minder nothwendig. Videant

Ein anderer wichtiger Theil der kirchlichen Vermögensverwaltung
betrifft die Verhütung aller Benachtheiligung ud Verſchlechterung
des kirchlichen Grundbeſitzes. Imm nicht ſelten vor, daſs die
Pächter von kirchlichen Grundſtücken, trotz aller gegentheiligen
Pachtbedingungen ſehr übel mit ihnen umgehen Wenn die achtzei
ihrem Ende naht, und die Pächter entweder nicht mehr auf Ver
längerung der Pacht réflectieren, oder beſorgen, daſs ſie Hnen In
anderer Weiſe entgehen werde, ſo ſaugen manche die Grundſtücke
förmlich aus, indem ſie ohne die vorſchriftsmäße, ordentliche Düngung
darauf bauen, was eben noch zu bauen iſt Die Inſtandhaltung
von Waſſergräben, die gehörige Abdämmung von Ufern und Rainen,
die Unterhaltung von E  En und Zäunen ird vernachläſſigt; die
Obſtbäume werden nicht ordnungsmäßig aus geputzt, oder vor
Haſenfraß, und Ungeziefer nicht bewahrt; handelt ſich Wieſen,
ſo läſst man die Be und Entwäſſerungsgräben verſchlammen oder
verſanden, werden überhaupt nicht mehr angelegt, Maulwurfs⸗
ügel, beziehungsweiſe deren Verbindungsgänge nicht beſeitigt,
Bäume an Stelle abgeſtorbener, oder dem Abſterben naher nicht
9e  anzt, kurz die Grundſtücke kommen In einen mehr oder weniger
miſslichen Zuſtand, ſo daſs ſie bei einer Neuverpachtung einen viel
geringeren Preis erzielen. Gar nicht ſelten Iomm * auch vor,
namentlich bei abgelegenen Feldern, daſs der Pächter ſie auf twa
vorhandenen Sand, Ziegelerde, oder ſonſtige Stoffe ausbeutet, und
den TIb der doch offenbar dem Fundus zugeführt werden müſste,
ruhig einſteckt. Hat der Pächter nebenan eigene Grundſtücke, fo
benutzt EL die gepachteten vielleicht als Lagerſtätte für Abfuhrſtoffe;
10 ES iſt ſchon vorgekommen, daſs Bergwerksgeſellſchaften auf gepach⸗
eten Grundſtücken eines Kirchen⸗ oder Pfarrfonds Schachte anlegten
und mit den herausbeförderten Erdmaſſen Strecken völlig
verödeten. Andere Uchen Ueberfahrtsrechte durch Verjährung 3
erwerben, verrücken die Grenzſteine, und thun, was ihnen onſt noch
das rückſichtsloſe Streben nach dem eigenen orthei eingeben mag
Behält da der Pfarrer die kirchlichen Grundſtücke nicht beſtändig Im
Auge, ſo wird der Schaden nicht ausbleiben. ehnliche Unordnungen
kommen leider nicht allzuſelten auf ſolchen Grundſtücken vor, we
von den Pfründeinhabern ſelbſt bewirtſchaftet werden. Welch ittere
Klagen werden da manchmal von Seiten der Amtsnachfolger ETL·
hoben! Solchen Verſäumniſſen kann natürli nur durch ſorgliche,
ſachverſtändige Reviſionen der kirchlichen Aufſichtsbehörde vorgebeugt
werden. Auch hierin gilt das Wort deant, (COnsules!

ies etztere gilt namentlich für die Pfründen, deren Dotal—
güter zum großen oder größten Theile mit Reben anz ſind,
und aſt ausnahmslos in Selbſtregie gehalten werden. Was hier Er;
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forderlich iſt, ſchreiben die beſonderen atuten der einzelnen Land—
apitel In den Rebdiſtricten vor, we für die Inſtandhaltung
der Weinberge genügende Inſtruction ertheilen. Deren genaue Be⸗
obachtung wird freilich ni ſelten vermiſst, obwohl ſie, wenigſtens
was die allgemeinen weſentlichen Vorſchriften angeht, ſtrenge Ge⸗
wiſſen

8

pflicht der Pfründeinhaber iſt

Aehnliches gilt bezüglich der Waldungen, die indeſſen in der
ege beſſer Im Stande gehalten werden, weil ſie auch von Seiten
der ſtaatlichen Forſtbehörden ſtrenge beaufſichtigt werden. Allzugroß
iſt indeſſen, wenigſtens Iin unſeren Gegenden der I  1  E Wald⸗—⸗
Eſt überhaupt nicht mehr.

Eine aufmerkſame eachtung verdienen endlich auch die den
Kirchen und Beneficien vielfach zuſtehenden Gerechtſamen, welche den
Immobilien gleich geachtet werden, wie Holz⸗, Weide⸗, Fiſcherei und
Jagdberechtigungen, E auf Hand⸗ und Spanndienſte der arr
angehörigen Bei manchen dieſer Gerechtſamen wird die Gefahr
einer Verjährung durch Nichtbenutzung nahegerückt, weshalb C
Sache der betreffenden Geiſtlichen iſt, zu ſorgen, daſs ſolches nicht
eintrete.

mne weſentliche Bedingung der ungeſchmälerten Erhaltung des
geſammten kirchlichen Vermögens iſt die richtige Anlage und Fort⸗
ührung, bezw Reviſion der kirchlichen Inventarien, deren Wichtigkeit
leider nicht immer gehörig gewürdigt wird. eber die Anlage dieſer
Inventarien eſtehen In den meiſten Staaten beziehungsweiſe Bis
hümern beſondere Vorſchriften, die natürli beobachtet werden
müſſen Im Allgemeinen aber läſst ſich nicht verkennen, daſs die
teren Inventarien den In neuerer Zeit angelegten bedeutend
Genauigkeit vorgehen.

Es könnte unglaublich erſcheinen, iſt aber leider bu
ahrheit, daſs durch die Vernachläſſigung der Inventar⸗Reviſionen
Im Qufe der ahre Kirchen und Beneficien größere Grundſtücke, ogar

ohne daſs manebaäude vollſtändig abhanden gekommen ſind,
ſpäter imſtande war, zu ermitteln, oder der 1 wieder
threm Et zu verhelfen.

Es önnte das für den erſten lick mit Rückſicht auf die
onſtige Reglementierſucht der Gegenwart auffällig erſcheinen, hat
aber, wenn man genauer zuſieht, ielfach wohl gerade darin ſeinen
run Früher wurde weniger geſchrieben, afür aber dieſes wenige
umſo gründlicher beſorgt Heutzutage ſind die Geiſtlichen mit allem
möglichen Schreibwerk eplagt, und werden eS leider von ahr
ahr noch immer mehr Da läſst CS ſich denn legli menſchlich
geſprochen erklären, ſie esſelben überdrüſſig werden und *
manchmal da unterlaſſen, ES allernöthigſten wäre

Wenn die Inventarien vergilbt und verſtaubt In den Pfarr
regiſtraturen liegen bleiben, nd Iun den Rechnungen vorkommende
Fehler von ahr 3 ahr ruhig weiter abgeſchrieben werden; enn



547

inträge jetzt QAus Bequemlichkeit abgekürzt, emna die
Abkürzung aus Miſsverſtändnis falſch abgeſchrieben und der Fehler
dann weiter geführt wird, ſo muſs ſchließlich Verwirrung entſtehen,
namentlich wenn der Pfarrer das ganze, ſich 10 gewi nicht
ſehr angenehme Geſchäft der Rechnungsſtellung dem Rechner oder
Rechnungsſteller 20 überläſst, und ſich QAmi begnügt, Unter⸗
ſchreiben, was leſe ihm dazu präſentieren. Freilich ſind auch die
Reviſionsbehörden da; aber deren Arbeitskräfte ſind meiſten nicht
allzu zahlreich, und überdies noch durch viele andere Geſchäfte In
Anſpruch ſo daſs auch ihnen einmal ern Fehler ent⸗
üpfen kann; man kann doch ſchließlich die Reviſoren nicht ſtaffel
förmig zu Dutzenden anſtellen. Hier wäre EeS daher Sache der
betreffenden Geiſtlichen, einmal das Inventar auf das Sorgfältigſte
nachzuführen und jede Jahresrechnung Uunmittelbar auf run
des Inventars aufzuſtellen, nicht aber zuzulaſſen, daſs die echnungs⸗
ſteller ſich Amt egnügen, jede Rechnung ſo gut und ſo ſchlecht
eS ihnen gerade behagt, von der rüheren geiſtlos abzuſchreiben;
dann aber in gewiſſen, nicht lang bemeſſenen Zeiträumen, eine
gründliche eviſion aller Inventarſtücke vorzunehmen. In dieſen
Dingen iſt keine orgfalt groß

ezügli der zum Verkaufe kirchlicher Uter erforderlichen
Solemnitäten kann ich mich dieſer Stelle weiterer Erörterungen
begeben, da ieſelben von den kirchlichen Aufſichtsbehörden zu wahren
und Überdte in jedem Compendium des Kirchenrechtes lar QAus⸗
einandergeſetz ſind

Soll ich nun zUum Schluſſe das Wichtigſte von dem bisher
Erörterten nochmals zuſammenfaſſen, ſo mo eS In folgenden
kurzen dtzen geſchehen können. Der kirchliche Grundbeſitz muſs, ſo
viel EeS nuLr möglich iſt, erhalten und jede Veräußerung auf den
Fall renger Noth oder elne ganz außergewöhnlichen Vortheiles
beſchränkt werden. Dann aber ſoll man von dem Erlöſe bei der
erſten ſich bietenden günſtigen Gelegenheit wieder andere gute
Grundſtücke erwerben, und auch ſonſtige Capitalien ſovie nur an⸗

gänglich zum Ankauf von ertragsfähigem, günſtig gelegenem rund⸗
beſitz verwenden, und ſo dafür ſorgen, daſs Kirchen und Beneficien
wieder nach der en kirchlichen ege mit ſolidem Immobiliargute
ausgeſtattet werden. Das vorhandene und neu erworbene aber muſs
orglich gehütet und vor jeder Deteriorirung bewahrt, und zu dieſem
Behufe auf die Inſtandhaltung und genaue Fortführung der kirch⸗
lichen Inventarien die größte Sorgfalt verwendet werden.
dies aber ieg In erſter Linie als ernſteſte ewiſſens⸗
pflicht dem Pfarrceleru bezw den betreffenden ründe⸗
inhabern ob; denn die Immobilien der Kirchen und
ründen bilden deren vornehmſten Beſitz, der nach
kirchlichem wie weltlichem 2 Pupillargut iſt und

5—

Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ I1II. 1896
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wie ſo

E von dem Prieſter als dem gottgeſetzten Vor⸗
munde mit beſonderer Treue und Umſicht Er  0  en und
verwaltet werden muſs

Zur Löſung des apocalyptiſchen Bäthſels.
Von Univerſitäts⸗Profeſſor Dr. Bernhard Schäfer U Wien.

IM gegenwärtigen ahre 1896 ſind wohl gerade 1800 ahre
verfloſſen, eitdem der 1 das canoniſche oder inſpirierte
Buch, die Offenbarung des eiligen Johannes, geſchenkt wurde. Das
ſelbe enn 1⁰

＋ für die jungeI ſein, der jetzt durch mehr
als 200 ahre ein utiges Martyrium bevorſtand, und wir dürfenkeinen Augenblick zweifeln, daſs dieſer nächſte Zweck auch er rreicht
wurde Die ſieben Briefe childern die hiſtoriſche Situation und zeigen,
„was jetzt 1⁰ und die Viſionen ündigen 0 „was bald ſein wird“.
ber elde Theile ilden doch ein organiſches Ganzes, da die Geſichte
genau 3u der hiſtoriſchen Situation paſſen, gleichſam dieſem Boden
entwachſen. Die Siegelreihe ſchildert das A  08 der 6celesia militans,
die Poſaunenreihe das L805 des verſtockten Judenthums und die Reihe
der Zornesſchalen da Los der römiſchen E  ma Die eiligen
EL Aben aber neben dem nächſten wecke, der ihre Abfaſſungveranlaſste, auch noch eine allgemeine Beſtimmung für die
Kirche aller Jahrhunderte auf dem ganzen Erdkreis. Wie die alt
teſtamentlichen Prophetenbücher thren ewigen Wert für den ganzenVerlauf de Reiches Gottes ehalten, ebenſo iſt auch das neu⸗
teſtamentliche rophetiſche Buch, wenn deſſen Inhalt auch großentheils ſchon erfüllt ſt, dennoch für alle Zeiten gegeben, eil Einigesimmer noch un Erfüllung begriffen iſt und Anderes Am Ende der
Zeiten, wohin wir reimal In dem Buche geführt werden, ſich nocherfüllen wird Auch iſt ES eine Fundgrube von tiefen Wahrheiten und
Offenbarungen, die für die Kirche Im großen und ganzen und für
das Heil der Einzelnen, für das Verſtändni der HeilsrathſchlüſſeGottes aller Zeiten, für ſämmtliche theologiſche Diſciplinen von
unſchätzbarem Werte ſind Die poca

ſe bildet 10 einen A von
jenem „COeleéstis Ile 8  TOTUMN librorum thesaurus. Jueln piritusSanctus Ulm liberalitate hominibus radidit.“ 02C Trid
Zur Befriedigung menſchlichen Vorwitzes ird die Inſpirations⸗gnade nicht verliehen. rophetiſche Er wollen aher auch nie
den Schleier Zukunft lüften, daſs die kommende Geſchichte zum
voraus geoffenbart würde Geſichte ſind keine Geſchichte. Propheten⸗bücher ſind keine Geſchichtsbücher. Die Vorherſagung von der Ver
wirklichung der Heilsrathſchlüſſe Gotte durch die 11 trotz der
gottfeindlichen Mächte iſt noch ange kein Compendium der Kirchen⸗geſchichte Hätten die Erklärer der be⁰μα

ſe dieſe wenigen Grund⸗—
ſätze um Auge ehalten und hätten ſie mehr aus den altteſtamentlichen


